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Betr: die Inobhutnahme meiner Tochter     , aufgrund ungeprüfter Fremdaussagen,

sowie die Verfahrensabläufe der Sachakte ab 22.04.2008, die bis heute durch kein Gericht/Behörde auf Verfahrensfehler überprüft wurde

Sehr geehrte Frau S

Ich beziehe mich auf unsere vielfältige Korrespondenz, in der Sie explizit mitteilen, dass Sie die Sachakte und die Verfahrensabläufe persönlich geprüft haben und kein fehlerhaftes Handeln Ihrer Mitarbeiter im Jugendamt Tempelhof-Schöneberg feststellten. 

 Meine Anträge auf 

Einbeziehung der Erziehungs- -und Familienberatungsstelle, 

Betreuung durch ein anderes Jugendamt

Unterbringung bei der Großmutter mit ambulanter Hilfe

Unterbringung im Internat

Unterbringung bei einem anderen Freien Träger

Familienmediation

Familientherapie

Einbezug von professionellen Fachkräften

Einhaltung der bindenden „Ausführungsvorschriften zur Hilfeplanung“

Gutachten

Aufklärung der Auslöser

Beantwortung meiner vielfältigen Briefe

Ärzte, Therapeuten und Kinder- und Jugendpsychiater

die Erstellung einer professionellen Diagnostik(Gesundheitsvorsorge)

und die damit verbundenen Verfahrensabläufe haben Sie überprüft und für fehlerfrei erklärt.  

Da die familiengerichtlichen Beschlüsse vom 01.12.2008 und 08.01.2009 nicht umgesetzt wurden, haben Sie auch hier keine Verfahrensfehler Ihres Jugendamtes feststellen können. Die Tatsache, dass meine Tochter das Gymnasium verlassen hat, das Ziel des Abiturs nicht erreichen wird, und heute als Hilfskraft in einer Kindertagesstätte arbeitet, entspricht ebenfalls einem fehlerfreien Handeln, bzw. einer zukunftorientierten Entwicklung zum Wohle meiner Tochter.

Die Tatsache, dass meine Tochter nie einen Vater hatte, und am 22.04.2008 ihre beiden Brüder und ihre Mutter verlor, erklären Sie ebenfalls als ein fachlich professionelles Handeln.

Da Sie als zuständige Dezernatsleitung die o.a. Handlungen als professionell und fehlerfrei geprüft haben, bitte ich um Ihre eidesstattliche Versicherung, in der Sie die o.a. Verfahrensabläufe und Handlungen der Mitarbeiter des Jugendamtes Tempelhof, sowie Ihre eigenen, bestätigen.

Sollte es Gründe gebe, die dieser eidesstattlichen Versicherung entgegenstehen, bitte ich um rechtsverbindlichen Bescheid und verfahrensleitende Maßnahmen.

Mit recht freundlichen Grüßen
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